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Vorwort 
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möglich, noch berücksichtigt. 

An dieser Stelle gilt mein herzlicher Dank Herrn Professor Dr. Dr. 
Albert Bleckmann für die Anregung zu dieser Arbeit und ihre Be-
treuung sowie Herrn Professor Dr. Dirk Ehlers. 

Viele Personen haben das Entstehen der Abhandlung mit reger 
Kritik und vielen Hilfen begleitet. Ihnen allen, insbesondere aber Frau 
Dr. Christel Offermann-Clas, Luxemburg/Trier, und Herrn Dr. Hans 
Claudius Taschner von der Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten möchte ich dafür Dank sagen. 

Die Fertigstellung der Dissertation wurde durch ein Stipendium der 
EG-Kommission und ein Robert-Schumann-Stipendium des Europäischen 
Parlaments, die Drucklegung durch einen Zuschuß der EG-Kommission 
gefördert. Auch dafür schulde ich Dank. 

Herrn Ministerialrat a. D., Senator e. h., Professor Dr. J. Broermann 
danke ich für die Aufnahme der Arbeit in sein Verlagsprogramm. 

Ich widme sie meinen Eltern sowie dem Andenken meines Paten. 

Münster, im Dezember 1983 
Christoph Eiden 
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Einleitung 

Artikel 100 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWGV)1 ermächtigt den Ministerrat zum Erlaß 
von Richtlinien mit dem Ziel der Angleichung nationaler Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, wenn ihre Unterschiedlichkeit sich unmittel-
bar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Mark-
tes auswirkt. 

Eine nähere Beschreibung des Aufgabenbereiches enthält der EWGV 
nicht. Die Vorschrift macht aber deutlich, daß die Vertragsparteien den 
Abbau von Zöllen und die Errichtung des gemeinsamen Zollkaufs allein 
nicht für ausreichend halten, um einen gemeinsamen Markt zu schaf-
fen2, der durch binnenmarktähnliche Verhältnisse gekennzeichnet ist3• 

Dazu bedarf es unter anderem auch der Angleichung von Rechtsbestim-
mungen. Ebenso macht Art. 100 deutlich, daß die Rechtsangleichung 
nicht eines der wesentlichen Ziele der Wirtschaftsgemeinschaft ist, die 
sich ja an die Verwirklichung des alten Traumes eines einheitlichen 
Rechts gemacht haben könnte4• Die Rechtsangleichung hat vielmehr 
einen instrumentalen Charakter. Sie dient der Verwirklichung des 
Gemeinsamen Marktes5• Andererseits muß in Betracht gezogen werden, 
daß durch die Bestimmungen des EWG-Vertrages die Angleichung un-
terschiedlicher nationaler Rechtsvorschriften ersmals nicht mehr allein 
"dem freien Spiel der Kräfe", d. h. dem Willen der Staat~m überlassen 
wurde. Seit 1957 bemühen sich die Organe .der Gemeinschaft, insbe-
sondere die Kommission, intensiv um die Rechtsangleichung. Die 
Chance liegt darin, daß in der Konzentrierung auf bestimmte Bereiche 
der Abbau von Rechtsunterschieden eher erreicht werden kann6• 

Eine über diese allgemeinen Bemerkungen hinausgehende Klärung 
der Funktion und der Grenzen der Rechtsangleichung müßte sich durch 
eine Analyse des Art. 100 erlangen lassen. Sie erscheint auch deswegen 

1 Alle im folgenden genannten und nicht besonders bezeichneten Rechts-
vorschriften sind Artikel dieses Vertrages. 

! Schwartz, Rechtsangleichung, FS Hallstein, S. 474 (475). 
3 Hallstein, RabelsZ 28 (1964), S. 211 (214). 
4 Cicero, De re publica, 3. Buch, Abschnitt 22 (33), S. 280/ 281. 
6 Everling, Möglichkeit und Grenzen der Rechtsangleichung, FS Reimer 

Schmidt, S. 165 (166). 
6 Hallstein, RabelsZ 28 (1964), S. 211 (214); Ipsen, LB, S. 687; Taschner, Hechts-

angleichung in der Bewährung? S. 765 (766). 
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erforderlich, weil die Rechtsangleichung immer ein wesentliches Tätig-
keitsfeld der Gemeinschaft gewesen ist. Vielfach hat man geglaubt, daß 
durch sie die Integration trotz der Stagnation auf anderen Gebieten 
vorangetrieben werden könnte. Die Gesamtzahl von insgesamt 394 
Richtlinien7, die bis zum 1. November 1982 erlassen wurden und für die 
Art. 100 all-ein oder zusammen mit anderen Artikeln Ermächtigungs-
grundlage war, scheinen diesen Eindruck zu bestätigen. Dabei muß 
jedoch berücksichtigt werden, daß die Rechtsangleichung sich haupt-
sächlich auf die Bereiche "Beseitigung technischer Handelshemmnisse", 
Landwirtschaftsrecht und Steuerrecht konzentriert8 • Mittlerweile hat 
die Stagnation allerdings auch die Vorhaben zur Harmonisierung von 
Rechtsvorschriften erreicht9 • 

Angesichts dieser Sachlage, die in einem Zusammenhang mit der 
lauter werdenden Kritik an der zu extensiven Auslegung des EWG-
Vertrages steht, sollen im folgenden Funktion und Grenzen der Hechts-
angleichung nach Art. 100 erneut erörtert werden in der Hoffnung, 
einen Beitrag zur Klärung des Anwendungsbereiches dieser Vorschrift 
zu leisten. 

7 142 Richtlinien ergänzen, vervollständigen oder ändern lediglich andere 
Richtlinien. 3 Richtlinien dienen der Verwirklichung anderer Richtlinien, 
4 betreffen den Beitritt neuer Mitglieder zur EG und 11 legen Sonderrege-
lungen für· einzelne Länder fest. "Originäre" Rechtsangleichung wird somit 
nur von 234 Richtlinien verwirklicht. Quelle für diese Auflistung ist der 
Computer der Kommission der EG. 

8 Von den 234 "Hauptrichtlinien" befassen sich 
135 mit der Beseitigung technischer Handelshemmnisse, 
46 mit der Angleichung des Agrarrechts und 
13 mit der Angleichung des Steuerrechts. 

Bei der Aufzählung der Aktivitäten der EG beispielsweise im Bereich des 
Umweltschutzes und des Verbraucherschutzes finden sich Richtlinien, die auch 
unter dem Punkt technische Handelshemmnisse und Landwirtschaft genannt 
sind. Siehe dazu die Erörterungen unter C. Siehe auch Taschner, Rechtsau-
gleichung in der Bewährung? S. 765 (768 f.). 

9 Nach einer internen Aufstellung der Kommission lagen dem Rat am 
1. 9. 1982 101 Richtlinienvorschläge vor. Dabei sind alle Änderungen von 
Richtlinienvorschläge und solche Vorschläge, die bereits erlassene Richtlinien 
abändern sollen, nicht mitgezählt. 



A. Auslegung des Artikels!()() EWGV 

I. Angleichung von nationalen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften 

Dem Wortlaut des Art. 100 folgend soll zunächst darauf eingegangen 
werden, was unter Angleichung nationaler Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften zu verstehen ist. 

1. Angleichung 

Die Verwendung des Begriffes "Angleichung" macht klar, daß über 
den Weg der Anwendung des Art. 100 weder nationales Recht durch 
Gemeinschaftsrecht ersetzt! werden soll noch eine Vereinheitlichung 
nationaler Vorschriften erfolgen solP. Ziel der Angleichung ist es viel-
mehr, unter Beachtung der Eigenheiten der einzelstaatlichen Rechtsord-
nungen3 Unterschiede zu beseitigen, soweit sie der Erfüllung der Ver-
tragsziele entgegenstehen. Sie erfolgt letztlich durch eine Änderung 
des nationalen Rechts\ die vom nationalen Gesetzgeber vorgenommen 
wird. 

Grundsätzlich bleiben divergierende Regeln jedoch erlaubt. Die Uni-
formität der nationalen Regeln ist kein unbedingtes Ziel der Rechts-
angleichung. Insofern ergibt sich ein grundsätzlicher Unterschied in der 
Intention zwischen Rechtsangleichung und Rechtsvereinheitlichung5• 

Teilweise enthalten jedoch auch Richtlinien zur Rechtsangleichung der-
art detaillierte Regelungen, daß eine faktische Vereinheitlichung der 
nationalen Rechtsvorschriften die Folge ist6• Hinzu kommt, daß die 
Rechtsangleichung durch den EWGV einer Zweckbindung unterworfen 

1 Ipsen, LB, S. 693 f.; Taschner in: G-B-Th, 3. Aufl., Art. 100, RN 7; Con-
stantinesco, S. 575 f.; Goldman in: Les Novelles, S. 883, Nr. 2210. 

2 Zweigert, FS Dölle II, S. 401 (404 f.); Hallstein, RabelsZ 28 (1964), S. 211 
(218 f.). Hallstein unterscheidet zwischen der Schaffung gleichen Rechts durch 
Angleichung und der Schaffung einheitlichen Rechts. 

3 v, d. Groeben, NJW 1970, S . 359 (362). 
• Anders anscheinend Bleckmann, LB, S. 401. 
5 Siehe dazu: Zweigert in: WbVR III, S. 74 ff. 
6 Siehe unten unter A. VI. 2.; weiterhin: Ipsen, LB, S. 696; Röhling, S. 48 

vor FN 117; Taschner in: G-B-Th, 3. Aufl., Art. 100, RN 11, 32; Bleckmann, 
LB, S.400. 
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